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Zu Ziff. I werden Sie voraussichtlich stark zwei Drittel, zu Ziff. II also ein knappes Drit-

tel der Ihnen zur Verfügung stehenden Arbeitszeit bei bestmöglicher Bearbeitung 

aufwenden müssen. 

 

I. Anmerkungen zu zwei Urteilen nach den Erkenntnissen der Angewandten 
Rechtssoziologie 

 

Verfassen Sie aus Sicht der "Angewandten Rechtssoziologie" jeweils eine Urteilsan-

merkung zu den Urteilen 

 

• des Bundesgerichtshofes vom 3. Mai 2001, Anlage 1 und  
 
• des Oberlandesgerichts München vom 12. Juli 2001, Anlage 2. Anlage 2 betrifft 

den mehrfach in der Vorlesung besprochenen Fall: "FOCUS" ./. "MediaFocus". 
 

Beigefügt sind als Anlage 1 und Anlage 2 nur Auszüge aus den Urteilen. Sie müs-

sen sich lediglich zu den unterstrichenen Sätzen äußern. Gehen Sie dabei vor allem 

- aber nicht nur - auf die nachfolgenden acht Fragengruppen ein. Zum Teil können 

sich die Antworten auch dann überschneiden, wenn Sie die Fragen vertretbar beant-

worten. 

 

1. Wird in dem Urteil des BGH und wird in dem Urteil des OLG München die sog. 

Ist-Verkehrsauffassung oder die sog. normative Verkehrsauffassung vertreten?  

Äußern Sie sich zu jedem Urteil gesondert. Begründen Sie Ihre Ansicht. 

 

2. Bestehen Bedenken gegen die Formulierung des BGH, dass "der Verkehr die 

Werbeaussage mangels Konkretisierung nicht als Behauptung einer alle ande-

ren Konkurrenzerzeugnisse deutlich überragenden Spitzenposition versteht"? 

Bei dieser Frage kommt es besonders auf die hervorgehobenen Worte an. Wenn 
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Ihres Erachtens Bedenken bestehen: Wie hätte der BGH nach den Erkenntnis-

sen der Angewandten Rechtssoziologie formulieren müssen? 

 

3. Wie ist die Tatsache einzuordnen, dass in dem BGH-Fall (Anlage 1) das Beru-

fungsgericht einerseits und der Bundesgerichtshof andererseits unterschiedliche 

Ansichten dazu vertreten haben, wie der Verkehr den Slogan "Kellogg's - Das 

Beste jeden Morgen" versteht? Insbesondere: Wie hätte der Bundesgerichtshof 

methodengerecht im Hinblick darauf formulieren müssen, dass das Berufungsge-

richt eine andere Ansicht zur Auffassung des Verkehrs vertrat als der Bundesge-

richtshof?  

 

4. Hat ein Urteil oder haben beide Urteile den in Rechtsprechung und Schrifttum 

vertretenen Satz angewandt, dass das Gericht unter bestimmten Voraussetzun-

gen pluralistischen Sachverhalt aufgrund eigener Sachkunde feststellen darf und 

deshalb Beweis nicht erhoben werden muss? 

 

5. Wie beurteilen Sie die im OLG München-Urteil getroffene begriffliche Unterschei-

dung zwischen "Bekanntheit einer Marke" einerseits und "Verwechslungsgefahr" 

andererseits? Als Argumentationshilfe ist als Anlage 3 der Gesetzeswortlaut des 

§ 14 Abs. 2 Markengesetz beigefügt, der beide Begriffe aufführt. Wie stets: Sie 

brauchen nur wiederzugeben, was in der Vorlesung besprochen wurde und in 

den Materialien zur Vorlesung aufgeführt wird. 

 

6. Wie formulieren Sie an Stelle des OLG München nach den Erkenntnissen der 

Angewandten Rechtssoziologie?  

 

7.  Kann zum Begriff "irreführende Angabe" normativ so korrigiert werden, dass 

Sachverhalt rechtserheblich ist, der einem Beweis mit einer repräsentativen Um-

frage unzugänglich ist? In der Vorlesung haben wir als Beispiel folgende Korrek-

tur zu § 3 UWG besprochen: Es soll im konkreten Fall die flüchtige Auffassung 

erheblich sein, auch wenn in Wirklichkeit - unterstellt - viele aufmerksam auffas-

sen. Begründen Sie - wie sonst auch - Ihre Antwort. 



- 3 -  

 

8. Ist es sachgerecht, im Rahmen des § 3 UWG auf "den Durchschnittsverbrau-

cher" oder "den verständigen Durchschnittsverbraucher" abzustellen? In welcher 

Phase stellen sich diese Fragen? In der Definitions-, in der Durchführungs- oder 

in der Analysephase? Warum? 

 

II. Einige Aufgaben zum weiteren Inhalt der Vorlesung 
 
1. Nehmen Sie zu zwei Einwänden Stellung, die gegen repräsentative Umfragen 

zur Ermittlung des rechtserheblichen pluralistischen Sachverhalts erhoben wer-

den. Welche Einwände Sie auswählen, steht Ihnen frei. 

 

2. Beschreiben Sie kurz den halo-Effekt. 

 

3. Beschreiben Sie mit jeweils einem Beispiel kurz drei weitere wichtige 

befragungstechnische Fehlerquellen.  

 

4. Zur methodengerechten Argumentation im Arbeitsrecht: Wie muss argumentiert 

werden, wenn für einen Einzelfall zu entscheiden ist, ob die Fürsorgepflicht ein 

bestimmtes Verhalten des Arbeitgebers verlangt oder nicht verlangt. Gehen Sie 

dabei davon aus, dass die Fürsorgepflicht aus dem Grundsatz von Treu und 

Glauben abzuleiten ist. Argumentieren Sie - wie in der Vorlesung besprochen - 

im Rahmen der Ihnen bekannten Phasen:  

 

 "Die Fürsorgepflicht ist eine Ausprägung des Grundsatzes von Treu und 
Glauben. Der Begriff "Treu und Glauben" ist so zu definieren, dass .... (hier 
folgt nun in wenigen Sätzen Ihre methodengerechte Argumentation ...)" 

 

Sie müssen kein Beispiel zur Fürsorgepflicht bilden. Es kommt nur darauf an, mit 

wenigen Sätzen zu zeigen, wie prinzipiell zu argumentieren ist. Wir haben diese 

Argumentationen immer wieder, zu allen Rechtsgebieten, in der Vorlesung be-

sprochen. 

 



- 4 -  

Was bedeutet in diesem Zusammenhang (wenn nach der Definition pluralisti-

scher Sachverhalt rechtserheblich ist), dass das Recht behutsam entwickelt wer-

den muss? Insbesondere: Müssen zur Ermittlung des rechtserheblichen Sach-

verhalts stets repräsentative Umfragen durchgeführt und wie muss methodenehr-

lich formuliert werden? 

 

5. Nennen Sie zwei Beispiele für eine Rechtswidrigkeit bei der Werbung mit Markt-

forschungsdaten. 
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